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Ölier Me fanalifation Der 6tnbt 3oRngen

fchreibt mart bem „Sagblatt":
©ine mistige Aufgabe ftebt ber ©tabt Böfingen tn

tat atternächften ßett beoor: bte angemein« Sachführung
bet Kanalifalion. ©te foil juerft im ©iabiinnetn, tn
ben am meiften ber 2Iuffrifdjung burdj neue (Pfläfterung
bebürftigen ©traßenjügen, jut -Hu§föt)tung gelangen, um
bann alljät)rltc§, je nad) ben oodjanbeneu SRitteln unb
jeroeiltgem ©etneinbebefchluß, auf bie übrigen Seile ber
Stabt unb bie Siufjetiquartiere auSgebebnt ju roerben.

pluf biefe Sßetfe tjofft man, bie großen Sofien einer
fold^en, für eine neujettliche ©tabt unbeblngt bringlic^en
Auslagen, richtig oerteilen ju fönnen. über bte îlot»
wenbigïett einer richtigen Kanalifation tn einer ©tabt
wie Böfingen follte man nicht mehr ftretten müffen. (Rieht
nur alle großen ©täbte hoben im yntereffe ifjrer ©efunb*
hett unb jum ©c^utj gegen ©pibemten längft ^tefür unter
Stoßen Opfern ibre großjügigen KanallfationSanlagen
9«fcf)affen, auch mittlere unb Heinere ©täbte finb bereits
baju übergegangen, unb jroar, rote unS oerfiebert roirb,
überall auf auSbrücfllcbeS Verlangen ber ©runbetgentümer,
wie ber Bieter oon ftäbtifdjen SEBobnungen, bte alle etn

gleichmäßiges ^ntereffe an gefunben, bpgtenifcf) einroanb*
freien (Hbflußoerbältntffen unb guter Drbnung auf btefem
©ebtete haben. ©o baben fd^on fett fahren 33urgborf
unb ba§ benachbarte Ölten, bte beibe äbnlidE>e Söet^ält»
niffe roie ßofingen aufroetfen, nacb unb nach etn folcbeS
KanalifationSnet} angelegt unb finb baoon febr befrtebigt.
©benfo Sarau, ba§ fc|on fett oielen fahren am 2luS=
bau fetner großjügigen Snlage roeiterarbeitet. SRufter*
gültige (Magen baben aber namentlich audb bie großen
®täbte rote 33afel, ßüricb ic. SGßte nötig eine (Reuorb*

nung au^b in Böfingen ift, ba§ tonnte man noch fürjticb
bei Slnlaß ber SppbuSfäUe tn Küngolbtngen feftfteHctt,
bte auf bie mangelhaften KanalifationSoerbältnlffe oom
^Öejirfsfpital ber jurücfgeffibrt rourben unb bte ju etn'er

notläufigen Setlfanalifation in jener ©egenb burch bte

@tabt (ßetanlaffung gaben. 3fm Innern ber ©tabt
braucht man nidjt fo roeit ju geben, um gelegentlich bei

f<hlechtem SBSetter an ben SbroafferauSläufen unb SBBaffet»
fammlern Übeln SuSbünftungen ju begegnen, bie auf oer*
wefenbe SbfaUftoffe in ben halboffenen Settungen für
äße Sbroäffet fd^ltefien taffen. @8 ift babet beute nicht
w«br ju früh, fonbern im 3ntereffe eines gefunben
®obnenS, befonberS auch im ©tabtlnnern, b ächte Beit,
«aß man für grünbliche Sbbfllfe forgt. Satin muß

l^Uefitich audb etneS ber beften SJtittel gegen etne roeitere
©ntroertung ber Stegenfchaften unb ber SRletroobnungen
'u ber ©tabt erblidCt roerben. SaS rechtfertigt barum
audb geroiffe Sufroenbungen, bte jum Seil oon ber ©tabt
|w allgemeinen öffentlichen ^ntereffe, jum Setl oon ben

"eteiltgten ©runbeigentümern ju tragen fetn roerben.

Sürth etne Söerorbnung, roeldbe ber ©emetnbe bem*
büchft jur ©enebmigung oorgelegt roerben foil, foil biefe
wichtige grage grunbfäfcllch jum 93ef<hluß erhoben unb
bann burch mehrere befonbere Söorlagen, im Saufe ber
•Jabte jur SuSfübrung gebracht roerben. SRan hofft»
«*» erfteS Seilftüd, bte Unterftabt, noch biefen ©pätberbft
bujufangen, um bann jettig im grübjabr bte 9teupfläfte=
£Uitg bort oornebmen ju fönnen. Über bte ©Injelbetten
b®t löerotbnung, bte oon einer ©pejialfommiffion grünb
ü<h oorberettet unb oom ©emeinberat Injroifchen ge*

î*®^migt roorben ift, foü an einer öffentltdben 33etfamm«

J^ug nächftbtn referiert roerben. SDBir begnügen un8 beS*

bamit, bter auf roenige Çauptpunfte jur oorläufigen
^wientterung blujuroetfen. SaS Obligatorium beS 2ln*

Muffes für alle ©runbftüdfe, mit SuSnabme geroiffer
Wnbmirtfchaf(lieber ober au8 anbern ©rünben fdfjroterig

wjnbejiebenber ©ebiete (Srt. 4 ber (Berorbnung), ift I

bereits mit ber Sauorbnung oon ber ©emetnbe befd&loffen
roorben. 3n Ausführung btefeS ©emetnbebefdbluffeS fleht
nun biefe neue SSerorbnung bie allgemeine ©chroemm«
fanalifation oor, nach einem ber ©emetnbe oorjulegenben
©efamtprojeft. Sie Sachführung foil, roie bemerft,
etappenroeife nach biefem (plan unb nach SRaßgabe ber
oorbanbenen SRittel erfolgen, roobei ber ©emetnbe je=
roeilen Baupläne unb SBoranfchläge ju unterbreiten finb.
Sem ©emetnberat unb als beffen Organ ber 33auoer*
roaltung, roirb baS KanaltfationSroefen übertragen. Un«
gefäbr gletdbjeitig mit ben öffentlichen Kanälen fönen
audb ^auSanfchlüffe erfiellt roerben. fffir bte roich»
tige grage ber Abortgruben ift eine günftige Söfung ge=

funben roorben, inbem im offenen 93augebiet, alfo aufjer*
halb ber Sttftabt, foldEje ©ruben als juläffig erflärt,
jebodb Überläufe nur bann gefiattet roerben, roenn fie
mit ©dbtebereinridbtungen abgefdbloffen roerben. Samit
fott oerbtnbert roerben, bafj ftänbiger Ü6erlauf in ben
ÇauptEanal bort roteber llnfauberfett unb üble Sünfte
oerurfacht. 3m gefchloffenen ©ebtet (Sltftabt) roerben
bte ©ruben burch bie allgemeine Sanalifatioit übetflüffig
unb finb baber mit ©infübrung ber jpauptfanäte nicht
mehr geftattet (Srt. 7 unb 8). Ste (Bauausführung fann
prioaten Unternehmungen übergeben roerben, jebodb foil
fie tn allen Seilen ber Kontrolle ber öauoerroaltung
unterliegen, bie auch nachher für Unterhalt unb regel*
mäfjige Steinigung ju forgen bot. Ser gefamte Unter*
halt ber Snlagen roirb ©ache ber ©emeinbe fein, bte
audb allein bie Soften bafür trägt.

über bie jablretdben technifchen S3orf<hriften ber S8er«

orbnung, bte alle nach erprobten SSorbilbern unfern 33er*

bältntffen möglidbft angepaßt rourben, motten roir uns
hier nicht näher auSlaffen. SaS fott oon berufener Seite
gefdbeben. Sagegen fei noch ^e roobl aügemetn inter*
effterenbe grage ber Softenoerteilung bter ermähnt, bie
nach oielen ©rbebungen unb reiflicher (Prüfung in 9lrt. 13
ber 33erorbnung eine annehmbare Söfung gefunben bat.
©egen ben ©runbfah einer geroiffeft fDtitbeteiligung beS

etnbejogenen ©runbetgentumS roirb man, rote anberroärtS,
audb bei unS nichts einjuroenben haben, angefidbts ber
gro|en SSorteile für bte ©efunbbett ber S3eoöHerung unb
für ben oermebrten SSSobnroert ber Käufer. Sagegen
ift man mit ben Slnfä^en tn Ufingen nicht fo bo^ 9e*
gangen, roie an otelen anbern Orten. @8 foil nicht ein
attjäbrltdb roteberïebrenber (Seitrag erhoben roerben, rote

j. 33. älarau bieS neben einet einmaligen Seiftung oorfab.
33ielmebr roirb eine oom ©dbafcungSroert ber ©ebäube ju
berechnenbe elnmaltge ©tnîaufSfumme berechnet, bie für
alle bisher beftebenben ©ebäube fünf oom Saufenb be«

tragen foil, für neujuerftellenbe ©ebäube erhöbt fidb ber
3lnfah auf acht oom Saufenb, äbnltcb roie tn Ölten. 8«®
©rletchterung roirb biefer (Seitrag tn bret (Raten erhoben,
bie auf jroet bis bret 3ab®e »erteilt roerben fönnen.
$üt ben ©runb unb 33oben roirb ntdbt auf bte ©chatjung,
fonbern auf bte ©runbflädbe abgeftellt unb 5 SRp. per
Ouabratmeter berechnet, roobei unüberbauteS ©ebiet oon
einer geroiffen ©ntfernung an oon ber 33eitragSpfIidbt auS»

genommen roirb. SRan fleht alfo, ba^ eS ftdb nicht um un*
etfcbrotngltcbe ©ummen banbelt, fonbern 33eträge, bte fofort
im böbern ©ebäuberoert roteber jum 2ïuSbrudE fommen.

2luf ältere beftebenbe ©ebäube finben im übrigen bte
aufgeteilten tedpnifdhen 33orfchriften nur inforoeit (Hnroen*
bung, als bte jefcigen 33erbältniffe ben fanitarifchen 3ln=
forberuttgen rtic^t entfpredben. @S ift fomit bafür geforgt,
bat bet ber Surchfübnmg beS großen KanaltfationS*
Unternehmens auf alle beftehenben 33erbältniffe (Rüdfficht
genommen unb bodb ben roichtigen gorbetungen ber
^pgtene (Redbnung getragen roirb. 3Ran batf roobl an*
nehmen, baß bie oorjüglich oorberettete 33orlage bei ber
©inroobnergemetnbe im 3"tereffe beS allgemeinen SCßoblS
ber ©tabt gofingen etne gute Aufnahme ßnben roerbe.
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liter die KamWim ter AM ZHiM
schreibt man dem „Tagblatt":

Eine wichtige Aufgabe steht der Stadt Zofingen in
der allernächsten Zeit bevor: die allgemeine Durchführung
der Kanalisation. Sie soll zuerst im Stadtinnern, in
den am meisten der Auffrischung durch neue Pslästerung
bedürftigen Straßenzügen, zur Ausführung gelangen, um
oann alljährlich, je nach den vorhandenen Mitteln und
jeweiligem Gemeindebeschluß, auf die übrigen Teile der
Stadt und die Außen quartiere ausgedehnt zu werden.
Auf diese Weise hofft man, die großen Kosten einer
solchen, für eine neuzettltche Stadt unbedingt dringlichen
Auslagen, richtig verteilen zu können, über die Not-
wendigkeit einer richtigen Kanalisation in einer Stadt
wie Zofingen sollte man nicht mehr streiten müssen. Nicht
our alle großen Städte haben im Interesse ihrer Gesund-
hett und zum Schutz gegen Epidemien längst hiefür unter
großen Opfern ihre großzügigen Kanaltsationsanlagen
geschaffen, auch mittlere und kleinere Städte sind bereits
dazu übergegangen, und zwar, wie uns versichert wird,
überall auf ausdrückliches Verlangen der Grundeigentümer,
wie der Mieter von städtischen Wohnungen, die alle ein
gleichmäßiges Interesse an gesunden, hygienisch einwand-
freien Abflußverhältntssen und guter Ordnung auf diesem
Gebtete haben. So haben schon seit Jahren Burgdorf
und das benachbarte Ölten, die beide ähnliche Verhält-
Nisse wie Zofingen ausweisen, nach und nach ein solches
Kanalisationsnetz angelegt und sind davon sehr befriedigt.
Ebenso Aar au, das schon seit vielen Jahren am Aus-
bau setner großzügigen Anlage weiterarbeitet. Muster-
gültige Anlagen haben aber namentlich auch die großen
Städte wie Basel, Zürich ic. Wie nötig eine Neuord-
nung auch in Zofingen ist, das konnte man noch kürzlich
bei Anlaß der Typhusfälle in Küngoldingen feststellen,
die auf die mangelhaften Kanalisationsverhältnisse vom
Vezirksspital her zurückgeführt wurden und die zu einer
vorläufigen Teilkanalisation in jener Gegend durch die
Stadt Veranlassung gaben. Im Innern der Stadt
braucht man nicht so weit zu gehen, um gelegentlich bei

schlechtem Wetter an den Abwafferausläufen und Waffer-
summiern Übeln Ausdünstungen zu begegnen, die auf ver-
wesende Abfallstoffe in den halboffenen Leitungen für
alle Abwässer schließen lassen. Es ist daher heute nicht
wehr zu früh, sondern im Interesse eines gesunden
Aîohnens, besonders auch im Stadttnnern, höchste Zeit,
daß man für gründliche Abhülfe sorgt. Darin muß
schließlich auch eines der besten Mittel gegen eine weitere
Entwertung der Liegenschaften und der Mietwohnungen
w der Stadt erblickt werden. Das rechtfertigt darum
auch gewisse Aufwendungen, die zum Teil von der Stadt
Wi allgemeinen öffentlichen Interesse, zum Teil von den
beteiligten Grundeigentümern zu tragen sein werden.

Durch eine Verordnung, welche der Gemeinde dem-
wächst zur Genehmigung vorgelegt werden soll, soll diese

wichtige Frage grundsätzlich zum Beschluß erhoben und
dann durch mehrere besondere Vorlagen, im Laufe der
>sahre zur Ausführung gebracht werden. Man hofft,
°w erstes Teilstück, die Unterstadt, noch diesen Spätherbst
Anzufangen, um dann zeitig im Frühjahr die Neupfläste-
?NNg dort vornehmen zu können. Über die Einzelheiten
dir Verordnung, die von einer Spezialkommisfion gründ -

nch vorbereitet und vom Gemeinderat inzwischen ge-

dihmigt worden ist, soll an einer öffentlichen Versamm-
Mg nächsthin referiert werden. Wir begnügen uns des-

Mb damit, hier auf wenige Hauptpunkte zur vorläufigen
Orientierung hinzuweisen. Das Obligatorium des An-
Muffes für alle Grundstücke, mit Ausnahme gewisser

landwirtschaftlicher oder aus andern Gründen schwierig
wzubeziehender Gebiete (Art. 4 der Verordnung), ist >

bereits mit der Bauordnung von der Gemeinde beschlossen
worden. In Ausführung dieses Gcmeindebeschluffes sieht
nun diese neue Verordnung die allgemeine Schwemm-
kanalisation vor, nach einem der Gemeinde vorzulegenden
Gesamtprojekt. Die Durchführung soll, wie bemerkt,
etappenweise nach diesem Plan und nach Maßgabe der
vorhandenen Mittel erfolgen, wobei der Gemeinde je-
weilen Baupläne und Voranschläge zu unterbreiten find.
Dem Gemeinderat und als dessen Organ der Bauver-
waltung. wird das Kanalisationswesen übertragen. Un-
gefähr gleichzeitig mit den öffentlichen Kanälen sollen
auch die Hausanschlüsse erstellt werden. Für die wich-
tige Frage der Abortgruben ist eine günstige Lösung ge-
funden worden, indem im offenen Baugebiet, also außer-
halb der Altstadt, solche Gruben als zulässig erklärt,
jedoch Überläufe nur dann gestattet werden, wenn sie
mit Schtebereinrichtungen abgeschlossen werden. Damit
soll verhindert werden, daß ständiger Überlauf in den
Hauptkanal dort wieder Unsauberkett und üble Dünste
verursacht. Im geschlossenen Gebiet (Altstadt) werden
die Gruben durch die allgemeine Kanalisation überflüssig
und sind daher mit Einführung der Hauptkanäle nicht
mehr gestattet (Art. 7 und 8), Die Bauausführung kann
privaten Unternehmungen übergeben werden, jedoch soll
sie in allen Teilen der Kontrolle der Bauverwaltung
unterliegen, die auch nachher für Unterhalt und regel-
mäßige Reinigung zu sorgen hat. Der gesamte Unter-
halt der Anlagen wird Sache der Gemeinde sein, die
auch allein die Kosten dafür trägt.

über die zahlreichen technischen Vorschriften der Ver-
ordnung, die alle nach erprobten Vorbildern unsern Ver-
Hältnissen möglichst angepaßt wurden, wollen wir uns
hier nicht näher auslassen. Das soll von berufener Seite
geschehen. Dagegen sei noch die wohl allgemein inter-
essierende Frage der Kosten Verteilung hier erwähnt, die
nach vielen Erhebungen und reiflicher Prüfung in Art. 13
der Verordnung eine annehmbare Lösung gefunden hat.
Gegen den Grundsatz einer gewissen Mitbeteiligung des
einbezogenen Grundeigentums wird man, wie anderwärts,
auch bei uns nichts einzuwenden haben, angesichts der
großen Vorteile für die Gesundheit der Bevölkerung und
für den vermehrten Wohnwert der Häuser. Dagegen
ist man mit den Ansätzen in Zosingen nicht so hoch ge-
gangen, wie an vielen andern Orten. Es soll nicht ein
alljährlich wiederkehrender Beitrag erhoben werden, wie
z. B. Aarau dies neben einer einmaligen Leistung vorsah.
Vielmehr wird eine vom Schatzungswert der Gebäude zu
berechnende einmalige Einkaufssumme berechnet, die für
alle bisher bestehenden Gebäude fünf vom Tausend be-
tragen soll, für neuzuerstellende Gebäude erhöht sich der
Ansatz auf acht vom Tausend, ähnlich wie in Ölten. Zur
Erleichterung wird dieser Beitrag in drei Raten erhoben,
die auf zwei bis drei Jahre verteilt werden können.
Für den Grund und Boden wird nicht auf die Schätzung,
sondern auf die Grundfläche abgestellt und 5 Rp. per
Quadratmeter berechnet, wobei unüberbautes Gebiet von
einer gewissen Entfernung an von der Beitragspflicht aus-
genommen wird. Man sieht also, daß es sich nicht um un-
erschwingliche Summen handelt, sondern Beträge, die sofort
im höhern Gebäudewert wieder zum Ausdruck kommen.

Auf ältere bestehende Gebäude finden im übrigen die
aufgestellten technischen Vorschriften nur insoweit Anwen-
dung, als die jetzigen Verhältnisse den sanitarischen An-
forderungen nicht entsprechen. Es ist somit dafür gesorgt,
daß bei der Durchführung des großen Kanaltsations-
Unternehmens auf alle bestehenden Verhältnisse Rücksicht
genommen und doch den wichtigen Forderungen der
Hygiene Rechnung getragen wird. Man darf wohl an-
nehmen, daß die vorzüglich vorbereitete Vorlage bei der
Einwohnergemetnde im Interesse des allgemeinen Wohls
der Stadt Zofingen eine gute Aufnahme finden werde.
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